AKTUELLE LESEFASSUNG

Satzung

der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
fiir den

Eigenbetrieb ,,Sportschule Zinnowitz*

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI.
M-V S. 205) i. V. m. § 6 der Verordnung iiber Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebs-
verordnung M-V - EigVo) vom 14. September 1998 (GVOBI. M-V S. 808) wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 16. August 2005 nachfolgende Betriebssatzung
erlassen:

§1
Name und Rechtsstellung des Eigenbetriebes
(1) Der Eigenbetrieb fiihrt den Namen Eigenbetrieb ,,Sportschule Zinnowitz*.
(2) Der Eigenbetrieb wird als Unternehmen geméf3 § 1 Abs. 1 EigVO ohne eigene Rechts-

personlichkeit auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser
Betriebssatzung gefiihrt.

§2
Gegenstand des Eigenbetriebes

(1) Gegenstand des Eigenbetriebes ist die selbstindige Verwaltung und Bewirtschaftung der
Liegenschaft Sportschule Zinnowitz.

Hierzu gehoren:

- die Gewihrleistung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelénde

- die Pflege und Instandhaltung der vorhandenen Sport- und Beherbergungsanlagen,
inklusive damit verbundener Investitionsmaf3nahmen

- die Organisation der Nutzung der Sportanlagen durch breite Kreise der einheimischen
Bevdlkerung, Gruppen aus dem Bereich des organisierten Sportes (Vereine, Verbiande
etc.) und sportorientierte Touristen

- die Sicherung der Auslastung der Sportanlagen {iber den zugehdrigen Beherbergungs-
bereich



- die Refinanzierung der aus dem Betrieb der Anlagen resultierenden Kosten durch die
Erhebung entsprechender Entgelte

§3
Stammkapital

Entsprechend § 7 letzter Satz der Eigenbetriebsverordnung M-V — EigVo wird von der
Festsetzung eines Stammbkapitals abgesehen.
§4
Leitung des Betriebes
Zur Leitung des Betriebes wird ein(e) Betriebsleiter(in) bestellt. Die Bestellung erfolgt auf
Vorschlag des Biirgermeisters durch Beschluss der Gemeindevertretung.

§5

Vertretung des Betriebes

(1) Gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebes und Dienstvorgesetzter der Betriebsleitung ist
der Biirgermeister. Er entscheidet in allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung und
hat gegentiiber der Betriebsleitung ein Weisungs- und Selbsteintrittsrecht, wenn durch deren
Aufgabenwahrnehmung negative Auswirkungen fiir den Betrieb zu erwarten sind.

(2) Die Betriebsleitung vertritt den Betrieb nach auBBen. Die Vertretungsbefugnis umfasst
unbeschadet des Absatzes 1 alle Angelegenheiten, die in die Entscheidungszustiandigkeit der
Betriebsleitung fallen.

Der Schriftverkehr des Betriebes wird gefiihrt unter dem Brietkopf

Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
Der Burgermeister
Eigenbetrieb ,,Sportschule Zinnowitz*

(3) Die Betriebsleitung kann mit Zustimmung des Biirgermeisters auf weitere Bedienstete
Zeichnungsbefugnis iibertragen. Die Betriebsleitung und die erméachtigten weiteren
Bediensteten unterzeichnen mit dem Zusatz ,,Im Auftrag®.

(4) Verpflichtungserklarungen der Gemeinde i.S.d. § 39 Abs. 2 S. 5 KV M-V sind vom
Biirgermeister und vom Betriebsleiter zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu
versehen. Verpflichtungserkldrungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500,00 € bzw. bei
wiederkehrenden Verpflichtungen von 400,00 €/Monat konnen vom Eigenbetriebsleiter allein
bzw. durch einen vom ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher Schriftform
ausgefertigt werden.

§6
Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse der Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr durch diese
Betriebssatzung iibertragen worden sind. Der Betriebsleitung unterliegt die laufende
Betriebsfiihrung. Sie leitet den Eigenbetrieb selbstéindig und eigenverantwortlich nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und kaufménnischen Grundsitzen.

(2) Zu den Aufgaben der Betriebsleitung gehort insbesondere Folgendes:



1. die Fiihrung der laufenden Geschéfte entsprechend §3 Absatz 1 Satz 2 EigVO

2. der innerbetriebliche Organisationsablauf und Personaleinsatz,

3. die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses,

4. die Vorbereitung der Beschliisse des Betriebsausschusses und der Gemeindevertretung in
den Angelegenheiten des Betriebes,

5. die Teilnahme an den Sitzungen des Betriebsausschusses und — soweit erforderlich — der
Gemeindevertretung,

6. die Durchfiihrung der Beschliisse der Gemeindevertretung, ihrer Ausschiisse und der
Entscheidungen des Biirgermeisters

7. das Erstellen von Zwischenberichten fiir den Biirgermeister und den Betriebsausschuss.

(3) Die Betriebsleitung trifft Entscheidungen iiber die in § 8 Abs. 2 dieser Satzung genannten
Angelegenheiten bis zu den dort festgelegten Wertgrenzen, ab dessen Entscheidungen dem
Betriebsausschuss vorbehalten sind.

§7

Betriebsausschuss

(1) Entsprechend § 5 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz wird ein
beschlieBender Ausschuss gebildet, der die Bezeichnung ,,Betriebsausschuss® flihrt. Dieser ist
fiir die Angelegenheiten der ,,Sportschule® zustdndig. Der Betriebsausschuss besteht aus 7
Gemeindevertretern.

(2) Der Betriebsausschuss wéhlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden sowie zwei Stellvertreter.

(3) Der Betriebsausschuss tritt zusammen, so oft es die Geschiftslage erfordert.

§8

Aufgaben des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss bereitet gemeinsam mit der Betriebsleitung die Wirtschaftspldne
des Eigenbetriebes ,,Sportschule Zinnowitz* vor und trifft, soweit nicht die Gemeindever-
tretung zustindig ist, die erforderlichen Entscheidungen fiir die Durchfiihrung des jeweiligen
Wirtschaftsplanes.

(2) Der Betriebsausschuss trifft Entscheidungen zu:

1. tiberplanméfigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 10 % - 20 % der betreffenden
Kostenstelle, jedoch nicht mehr als 2.500,00 € bis 10.000 €,

2. auBlerplanméfigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,00 € bis 10.000,00 € je
Ausgabenfall,

3. der Aufnahme von Krediten im Rahmen des Wirtschaftsplanes von 10.000,00 € bis
50.000,00 €,

4. dem Abschluss von Vertrdgen (die nicht zum Geschéft der laufenden Verwaltung gehoren)
innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,00 € bis 10.000,00 € sowie bei wiederkehrenden
Leistungen innerhalb der Grenze von 400,00 € bis 1.000,00 € pro Monat.

(3) Bei Uberschreitung der in Abs. 2 genannten Wertgrenzen entscheidet die Gemeinde-
vertretung.



§9

Personalangelegenheiten

(1) Der Biirgermeister ist Dienstvorgesetzter und entscheidet daneben im Benehmen mit der
Betriebsleitung in allen Personalangelegenheiten der stidndig Beschéftigten des
Eigenbetriebes, soweit es sich nicht um Geschifte der laufenden Betriebsfiihrung handelt.

(2) Der Eigenbetriebsausschuss entscheidet im Einvernehmen mit dem Biirgermeister in
Personalangelegenheiten iiber die Einstellung, Hohergruppierung und Kiindigung der Arbeiter
und Angestellten bis einschlieBlich Vergiitungsgruppe V c.

(3) Alle Personalentscheidungen sind nach Mal3gabe der Stelleniibersicht des Wirtschafts-
planes zu treffen.

§10
Berichtspflichten

(1) Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss und den Biirgermeister liber alle wichtigen
Angelegenheiten des Eigenbetriebes rechtzeitig zu unterrichten und auf Verlangen Auskunft
zu erteilen. Dies gilt insbesondere wenn sich das Jahresergebnis gegeniiber dem
Wirtschaftsplan verschlechtert und die Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde
beeintrachtigen kann oder wenn sich eine Gefahrdung der Liquiditit des Eigenbetriebes
abzeichnet. Uber Angelegenheiten nach Satz 2 ist das Amt Usedom-Nord zu informieren.

(2) Die Betriebsleitung hat den Betreibsausschuss und den Biirgermeister vierteljahrlich tiber
die Entwicklung der Ertrage und Aufwendungen, die Abwicklung des Vermogensplanes
sowie liber die Entwicklung der Liquiditét schriftlich zu unterrichten. Daneben hat die
Betriebsleitung dem Biirgermeister auf Verlangen alle sonstigen finanzwirtschaftlichen
Auskiinfte sowie Zwischenberichte auch in kiirzeren zeitlichen Abstinden zu erteilen.

§11
Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss

(1) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Betriebsleitung hat den aufzustellenden Wirtschaftsplan nebst Anlagen bis spétestens
zum 30.November eines jeden Jahres iiber den Betriebsausschuss dem Biirgermeister
vorzulegen.

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf von drei Monaten nach
Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen, zu unterschreiben und
nach Durchfithrung der Jahresabschlusspriifung gemif3 KPG iiber den Biirgermeister dem



Betriebsauschuss vorzulegen. Der Biirgermeister leitet den Jahresabschluss und den
Lagebericht an die Gemeindevertretung zur Feststellung des Jahresabschlusses weiter.

§12
Kassenwirtschaft

Die Kasse ist in Form einer Sonderkasse nach § 66 KV M-V i. V. m. § 59 KV M-V sowie
nach den Vorschriften der Gemeindekassenverordnung (vgl. § 42 GemKVO) zu fiihren.

§13
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung mit Wirkung vom 01.01.2005 in Kraft.
Ostseebad Zinnowitz, den 25.08.2005

C. Michalk
Biirgermeister

Diese Satzung ist im amtlichen Mitteilungsblatt ,,Der Usedomer Norden* am 29.09.2005
veroffentlicht worden.



	Eigenbetrieb „Sportschule Zinnowitz“
	Der Bürgermeister

	Personalangelegenheiten

